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Gebührenordnung & Rechnung

Recht & Gesetz

Bei uns stellte sich ein Patient mit Beschwerden 
an 38 vor. 38 ist stark verlagert und retiniert. Auf-
grund der Nähe zum Nerven hat mein Chef nur 
die Zahnkrone entfernt und die Wurzeln im Kno-
chen belassen. Welche Therapie ist das und wie 
kann ich sie berechnen? 

Bei diesem Verfahren handelt es sich um eine 
Koronektomie. Hier wird die Zahnkrone selektiv 
mit dem gesamten Schmelzanteil entfernt; die 
Zahnwurzeln werden in situ belassen. Diese Me-
thode ist indiziert bei einer engen Lagebeziehung 
des Nervus alveolaris inferior zu retinierten oder 
impaktierten Zähnen und der damit verbundenen  

erhöhten Gefahr der Nervschädigung im Zuge ei-
ner Osteo tomie. Eine eventuelle Verletzung des 
Nervus alveolaris inferior, zum Beispiel bei Weis-
heitszahnentfernungen im Unterkiefer, soll damit 
sicher vermieden werden.
Da die Koronektomie keine im Gebührenverzeich-
nis beschriebene Leistung ist, muss sie gemäß 
§ 6 Abs. 1 GOZ analog berechnet werden. Als ent-
sprechende Analogposition wäre an Hand dieses 
Beispiels die Geb.-Nr. 2655 GOÄ in Betracht zu 
ziehen; Nahtmaterial und OP-Zuschlag inklusive.

Susanne Wandrey | Dr. Jürgen Brandt 
GOZ-Referat
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Wir beantworten gern auch 
Ihre GOZ-Frage: 
E-Mail: goz@zaek-berlin.de
Tel. (030) 34 808 -113, -148
Fax (030) 34 808 - 213, -248

GOZ-Frage des Monats

Berechnung einer Koronektomie

Wenn die Kündigung  
eines Arbeitsverhältnisses 
in Form eines Fotos via 
Messenger-App übermittelt 
wird, ist sie nicht rechts-
wirksam.

Ein Arbeitgeber kündigte einem Angestellten frist-
los, weil er betrunken zur Arbeit erschienen war. 

Der Beschäftigte erhielt die Kündigung per Whats-
App. Der Arbeitgeber hatte das unterschriebene 
Kündigungsschreiben fotografiert und das Foto über 
den Messenger an den Mann geschickt. Der Be-
schäftigte klagte, da die Kündigung aus seiner Sicht 
nicht der erforderlichen Schriftform entsprach und 
machte Gehaltsansprüche geltend. 
Das Landesarbeitsgericht München gab dem Kläger 
Recht. 
Die per Messenger-Dienst zugestellte fristlose 
Kündigung sei nichtig, da sie gegen das Schrift-
formerfordernis verstoße. Die Kündigung eines 
Arbeitsverhältnisses müsse immer der Schrift-
form (§ 126 Abs. 1 und § 623 BGB) entsprechen.  

Das solle Rechtssicher-
heit für die Vertragspar-
teien garantieren. Eine 
elektro nisch übermit-
telte Ablichtung des 
Kündigungsschrei-
bens, etwa per 
Fax oder Messen-
ger, er fülle diese 
An for derung nicht.  
Das Schriftform erfor-
dernis sei erst dann erfüllt, wenn das Kündi-
gungsschreiben vom Arbeitgeber eigenhändig 
durch Namensunterschrift oder mittels notariell 
beglaubigten Handzeichens unterzeichnet wur-
de. Diese Urkunde müsse dem Empfänger dann 
entsprechend zugehen. Auch das Argument des 
Arbeitgebers, dass der Beschäftigte seine aktuelle 
Anschrift nicht mitgeteilt habe, sodass er die Kün-
digung nicht per Post zustellen konnte, ließ das 
Gericht nicht gelten. Der Arbeitgeber habe weder 
dargelegt, wann noch wie er den Beschäftigten 
dazu aufgefordert hatte, seine aktuelle Anschrift 
mitzuteilen. Eine Ausnahmesituation sei somit 
nicht begründet worden. 

DATEV Steuern & Recht 

Kündigung per Messenger-Dienst

Schriftform nicht erfüllt

Landesarbeitsgericht 
 München

Urteil vom 28.10.2021
Az. 3 Sa 362/21
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